
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Sitzung des Kreistages am 3.7.2015 



Zukünftige Sicherstellung des 
Schwimmunterrichts an den Schulen des 

Landkreises Neumarkt i.d.OPf. 

Unterbreitung von Angeboten für die 
beiden Alternativen 

 

Neumarkt i.d.OPf. und Berg 

   

 

 

Kreiseigener Hochbau / Gebäudeverwaltung 

 



Ausgangssituation 

  
• Der Landkreis Neumarkt i.d.OPf. betreibt in Neumarkt ein Schulschwimmbad für 

den Bedarf der weiterführenden Schulen des Landkreises.  
 
• Das Bad wird auch von den gemeindlichen Schulen sowie von den Vereinen und 

der Öffentlichkeit genutzt. 
 
• Das Bad ist mittelfristig sanierungsbedürftig und nach Errichtung eines 

Ganzjahresschwimmbades für den Bedarf des Landkreises überdimensioniert 
  
• Daneben bestehen noch zwei gemeindliche Hallenbäder in Berching und Berg. Das 

Hallenbad Berg wird generalsaniert bzw. neu errichtet (Erweiterungsoption).  
  
• Seit Jahren laufen Gespräche mit der Großen Kreisstadt Neumarkt über den 

Weiterbetrieb des Hallenbades Neumarkt bzw. die Integration des Schulschwimm-
betriebes in ein durch die Stadt betriebenes Ganzjahresbad. 
 



Vereinbarung aus dem Jahr 2011 

 

Beschluss des Kreisausschusses vom 10.02.2011, 
Beschluss des Stadtrates vom 01.03.2011: 

 

• Der Landkreis übereignet das bestehende Hallenbad inkl. Grundstück für 1 Euro an 
die Stadt 
 

• Der Landkreis gewährt für die Errichtung des Ganzjahresbades einen 
Baukostenzuschuss in Höhe von 2,8 Mio. EUR (davon 1 Mio. Euro staatliche 
Zuschüsse) 
 

• Die Stadt sichert dem Landkreis die schulische Nutzung für mind. 25 Jahre zu. 
 

• Das Nutzungsentgelt für die Schulen des Landkreises/der umliegenden Gemeinden 
beträgt 15,00 EUR/Belegungsstunde, mit Dynamisierung (Verbraucherpreisindex) 
 

• Die Stadt übernimmt das Personal des Hallenbades. 
 



Neue Situation 

• Die Stadt Neumarkt plant ein Ganzjahresbad 
(zunächst ohne Wasserflächen für den 
schulischen Bedarf und den Vereinssport). 

 

• In Berg wird das gemeindliche Hallenbad zeitnah  
saniert bzw. neu errichtet. Gleichzeitig entstehen 
dort freie Kapazitäten durch die Inbetriebnahme 
des neuen Hallenbades Altdorf. 

  



Belegungszeiten - Nutzungsanteile 

Derzeitiges Hallenbad Neumarkt 
(Dreifachübungsstätte): 
 

• 47%  Öffentlichkeit 

• 24 %  Vereine 

• 17 %  Schulen des Landkreises 

• 7 %  städtische Schulen 

• 5 % gemeindliche Schulen 





Belegungszeiten - Nutzungsanteile 

Zusätzliches Schwimmbecken  im Ganzjahresbad 
Neumarkt (Doppelübungsstätte mit Vorrang 
Schulen): 
 

• 39 %  Öffentlichkeit 

• 20 %  Vereine 

• 23 %  Schulen des Landkreises 

• 10 %  städtische Schulen 

• 8 % gemeindliche Schulen 



Derzeitiger Einzugsbereich der Hallenbäder im 
Landkreis Neumarkt i.d.OPf. 



Neuordnung der Einzugsbereiche ohne 
Landkreishallenbad in Neumarkt  



Hinweis 
 

Zur nächsten Badesaison ist in den Hallenbädern 
Neumarkt und Parsberg die Anpassung der Entgelte 
für die Schulnutzung an die tatsächlichen 
Betriebskosten geplant. Die Entgelte steigen 
dementsprechend von 13 auf 40 Euro je 
Schwimmstunde. Dies findet analog auch im 
Erlebnisbad in Berching Anwendung.  

Sobald eine der Varianten Neumarkt oder Berg den 
Betrieb aufnimmt, sind diese Entgelte für alle 
vorgenannten Bäder erneut anzupassen. 

 



Fazit 

Beide Varianten decken den schulischen Bedarf! 

 

• In Neumarkt durch die Errichtung eines 
zusätzlichen Schwimmbeckens im geplanten 
Ganzjahresbad. 

• In Berg durch eine Erweiterung oder den Neubau 
des Hallenbades. 

Dies bedingt einen Bustransfer. Die hierfür  
anfallenden Kosten sind beim Angebot über die 
Beteiligung an den Betriebskosten berücksichtigt. 

 









Nachdem die Stadt Neumarkt i.d.OPf. erst in der Sitzung des Stadtrates Ende Juli 
2015 in der Angelegenheit entscheiden kann, werden die beiden vorgenannten 
Angebote in zwei Punkten abgeändert: 
 

• Die Frist zur Angebotsannahme wird bis zum 01.09.2015 verlängert, 
• die notarielle Beurkundung der Übereinkunft wird auf spätestens 15.10.2015 

terminiert.   
 

Der modifizierte Beschlussvorschlag lautet wie folgt: 
  

1. Sollte die Stadt Neumarkt i.d.OPf. das Angebot des Landkreises vom 
03.06.2015 bis zum 01.09.2015 vollinhaltlich annehmen, spricht sich der 
Kreistag des Landkreises Neumarkt i.d.OPf. für eine Beteiligung am 
Ganzjahresbad Neumarkt i.d.OPf. aus. 

2. Sollte diese Angebotsannahme der Stadt Neumarkt i.d.OPf. nicht bis 
01.09.2015 erfolgen, beauftragt der Kreistag des Landkreises Neumarkt 
i.d.OPf. die Landkreisverwaltung, die entsprechenden Vereinbarungen mit der 
Gemeinde Berg abzuschließen.  

3. Nach Inanspruchnahme der Belegungszeiten für die Landkreisschulen im 
Ganzjahresbad Neumarkt oder im Hallenbad Berg, wird der Betrieb des 
landkreiseigenen Hallenbades in Neumarkt i.d.OPf. durch den Landkreis 
eingestellt.  


